
Anhang 1 .

Benützungsgebühren Auenhalle und Säli Winkel

Gebührentarife

Nutzerkategorien 

alle Tarife in CHF
Nutzungsräume 1/2 Tag 1 Tag Periodisch1

(Tarif  pro Tag)

Auenhalle 85 120 100
Säli Auenhalle 25 35 30
Küche Auenhalle 120 60
Säli Winkel 25 35 30

alle Tarife in CHF

Nutzungsräume
1/2 Tag 1 Tag Periodisch1

(Tarif  pro Tag)

Auenhalle 360 600 400
Säli Auenhalle 120 240 180
Küche Auenhalle 360 200
Säli Winkel 120 240 180

alle Tarife in CHF

Nutzungsräume
1/2 Tag 1 Tag Periodisch1

(Tarif  pro Tag)

Auenhalle 600 960 800
Säli Auenhalle 240 360 280
Küche Auenhalle 480 320
Säli Winkel 240 360 280
1 regelmässige Benützung über längere Zeit (mind. 1 x pro Monat)

1/2 Tag =< 6 Std.

1 Tag =≥ 6 Std

a) Allgemeine Bestimmungen

CHF
Bühne 30
Künstlergarderoben 50
Beleuchtung 30
Mischpult 20
Beamer 50
Leinwand 15
Musikanlage gross 50
Musikanlage klein 30
Microphone mit Mischpult 30
Lichtanlage mit Mischpult 50
Container 50
Reinigungsmaterial Nach Verbrauch

b) Zuschläge Auenhalle (pauschal)

Einnahmebeteiligung
gemäss § 6 Abs. 2 des Benützungs- und Gebührenreglements für die Auenhalle, das Säli Winkel sowie die 
Zivilschutz- und Militärunterkünfte

Kategorie  A: Ortsansässige Vereine, ortsansässige politische Parteien, ortsansässige gemeinnützige 
Organisationen, ortsansässige Stadtverwaltung

Kategorie  B: Firmen, Privatpersonen, Vereinigungen mit nicht kommerziellem Charakter

Kategorie  C: Firmen, Privatpersonen, Vereinigungen mit kommerziellem Charakter

Halbe Tage verteilen sich in 3 Schichten auf den Morgen/Mittag/Abend. Wenn 
reservierte Stunden so liegen, dass andere Schichten stark tangiert sind, kann 
auch unter 6 Std. ein ganzer Tag verrechnet werden.

Bemerkungen zu den Benützungszeiten

Bemerkung: Benützerinnen und Benützer der Kategorie A erhalten pro Kalenderjahr einmal die Auenhalle oder das Säli Auenhalle 
kostenlos. Es sind lediglich die Zuschläge gemäss diesem Anhang, die Kosten für die Hauswartung und eine allfällige Einnahmebeteiligung 
zu bezahlen. 




